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Sachverhalt urid Antrãge 

I. 	Die EuropãiSChe Patentanineldung 87 107 163.5 wurde am 
18. Mai 1987 eingereicht und als EP-A-0 250 823 am 

7. Januar 1988 veröffentlicht. Mit Entscheidung voni 
25. Oktober 1989 wurde sie von der Prufungsabteilung des 

Europàischen Patentanits zuruckgewiesen. 

11. 	Dieser Entscheidung lagen 2 Sátze von Patentansprüchen 

(Haupt- und Hilfsantrag) zugrunde. 

In der Entscheidung wird ausgeführt, daB das Verfahren 

geinäB Hauptaritrag nicht neu sei und daB der Gegenstand 

geinàB Anspruch 1 des Hilfsantrags zwar neu sei, aber mi 
Hinblick auf 

(4) Monatsheft für Chemie, Band 95 (1964), Seiten 1095-

1098 

nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. 

III. 	Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 
(Anmelderin) unter gleichzeitiger Zahiung der 
vorgeschriebenen Gebühr am 21. November 1989 Beschwerde 
erhoben und diese am 22. Februar 1990 begründet. Mit der 
Beschwerdebegründung wurden 2 Patentansprüche sowie eine 
angepaBte Beschreibung überreicht. Der erste 
Patentanspruch entsprach dein von der Prüfungsabteilung 
zurückgewiesenen Hilfsantrag. Die Beschwerdebegründung 
erithielt die Ergebnisse weiterer Vergleichsversuche. Am 

4. Dezember 1991 hat eine niündliche Verhandlung 

stattgefunden, in der die Druckschrift 

(4a) Dissertation P. Geymayer, Techn. Hochschule Graz 
(1963), Seiten 32 bis 42 

01658 	 .../... 



2 	 T 201/90 

und weitere Versuchsergebnisse überreicht wurden. 

Gegeri Ende der mündlichen Verhandlung legte die 
Beschwerdeführerin drei neue Anspruchssätze mit je vier 
Ansprüchen (Hauptantrag bzw. Hilfsantrãge I und II) und 
hieran jeweils angepa3te Beschreibungsseiten 1 bis 3, 3a 
und 4 vor. 

Der neue Patentanspruch 1 gemàB Hauptantrag lautet: 

"Verfahren zur Hersteliung von Silanen der ailgemeinen 
Forme 1 

R 1Si (0R2 )bCl4_a_b 

wobei 

R 1 	für einen Aikyl-, Haloalkyl- oder Aikenyirest mit 1 
bis 4 C-Atornen oder für einen gegeberienfails 
substituierteri aromatischen Rest mit 6 bis 8 C-Atomen 
steht und 

a = 0,1 oder 2 und 
b = 1 bis 4-a-1 sein kann, und 
R2  für CH3-, C2H5-, i-C3H7-, n-C4H9-, i-C4H9- oder 
CH30C2H4- steht, 

durch Uinsetzung von Organochiorsilanen oder S1C14 mit 
Verbindungen der Forinel 

R2 OH, 

-- 

wobei R2  die obengenanrite Bedeutung aufweist 
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oder durch Symproportionierung eines Organochiorsilans 
oder SiC14 mit Alkoxysilanen, 

dadurch gekennzeichnet, daB 

man die Umsetzung bzw. Syinproportionierung in Gegenwart 
eines Katalysatorsysteins durchführt, das aus Chiorwasser-

stoff, der bei Reaktion entsteht bzw. zugegeben wird, und 
Azninen, Schwefelsäure oder Sulfonsàuren als Cokatalysator 
besteht, wobei der Cokatalysator in Mengen unter dein 
fünften xnolaren Teil, bezogen auf das verwendete 
Chiorsilan, eingesetzt wird.t 

Der Patentanspruch 1 gemàB Hilfsantrag I unterscheidet 
sich von deinjenigen nach dein Hauptantrag durch 
Beschränkung auf die Herstellung von Silanen der 
ailgeineinen Forinel 

R1Si (OR2 ) C12 

wobei die Bedeutungen von R 1  und R2  dem Hauptantrag 
entsprechen, und die Streichung von SiC14 als Ausgangs-
verbindung für die Umsetzung oder Syinproportionierung. 

Anspruch 3. nach Hilfsantrag II entspricht demjeriigen nach 
Hilfsantrag I, enthãlt aber nicht mehr das Merkrnal de 
Syniproportionierung eines Organochiorsilans mit 
Alkoxysilarien. 

IV. 	Die Beschwerdeführerin trug vor, daB die Durchführung der 
Veresterung von Chiorsilanen, wegen des in groBer Menge 
entstehenden ChiorwasserstoffS, die in der Druckschrift 

(6) DE-C-2 427 085 (=FR-A-2 273 812) 
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angegebenen Schwierigkeiten verursache. Zur Vermeidung 
dieser Schwierigkeiten habe man gem&S dieser Druckschrift 
die Ausgangsverbindungen in flüssiger Form auf den Kopf 
einer Kolonnendestillationsapparatur mit 25 bis 35 
theoretischen Böden aufgegeben und das entstehende Nd 
vollständig abdestilliert. Weiterhin sei es bekannt 
gewesen, z. B. aus den Druckschriften 

US-A-2 566 956 
FR-A-i 419 143, 

den entstehenden Chiorwasserstoff mit Aminen abzufangen, 
wobei xnindestens stächiometrische Mengen der Amine und 
Lósungsmittel eingesetzt wurden. Dagegen lasse sich das 
beanspruchte Verfahren ohne gr68ere Mengen an zusätzlichen 
Stoffen und/oder aufwendige Apparatur durchführen. 

Bezuglich Druckschrift (4) hat sie geltend gemacht, daB 
dort Pyridin entweder gar nicht oder ebenfalls nur in 
stöchiometrischen Mengen mit dem Ziel eingesetzt worden 
sei, den entstehenden Chiorwasserstoff quantitativ 
abzufangen. Diese Druckschrift sage uberhaupt nichts aus 
über eine katalytische Wirkung irgendwelcher Substanzen 
und es gebe daher für den Fachmnann keine Anregung, in 
diesemn Verfahren Pyridin in der im Anspruch 1 angegebenen 
Menge einzusetzen. 

Durch die Verwendung des anmneldungsgemaBen Katalysator-
systems gelinge es, die entsprechenden Dichiorverbindungen 
gezielt in guten Ausbeuten zu erhalten und gleichzeitig 
die Bildung unerwünschter Nebenprodukte, wie der 
entsprechenden Monochiorverbindung, weitgehend zu 
unterdrücken. Diese überraschende Verbesserung ergebe sich 
aus den Beispielen 1 bis 17 der Anmeldung und den am 
22. Februar 1990 und während der mündlichen Verhandlung 
eingereichten weiteren Versuchsberichten. 
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Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene 
Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage 

der in der rnündlichen Verhandlung Uberreichten Unterlagen 

gemãB Hauptantrag und den Beschreibungsseiten 5-14 der 

ursprünglichen Anmeldungsunterlagen oder den Hilfs-

antrágen I oder II, jeweils zusainen mit den 

Beschreibungsseiten 5-12, eingereicht mit der Beschwerde-

begründung, zu erteilen. 

V. Am Ende der inündlichen Verhandlung wurde verkündet, daB 

der Beschwerde auf der Grundlage der Unterlagen gemâB 

Hilfsantrag I stattgegeben wird. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Erfordernissen der 

Artikel 106 bis 108 EPU sowie der Regel 64; sie ist 

zulässig. 

Hauptantrag 

2.1 	Gegen die Fassung der Patentansprüche nach diesein Antrag 

bestehen keine Bedenken un Hinblick auf Artikel 123 (2) 

EPU. Anspruch 1 stützt sich auf den ursprunglichen 

Anspruch 1 und Seite 3, Zeilen 19 bis 22, Seite 3, 

Zèile 24 bis Seite 4, Zeile 5, und Seite 4, Zeilen 7 bis 9 

und Zeilen 30 bis 34 der ursprunglichen Beschreibung. Die 

Gegenstànde der Ansprüche 2 bis 4 finden ihre Stütze 

ebenfalls an diesen Stellen. 

2.2 	Die Kanuner hat sich davon überzeugt, daB der Gegenstand 
des Anspruchs 1 gegenüber den un Verfahren genannten 

Druckschriften neu ist. Da dieser Sachverhalt nicht 

streitig ist, erübrigen sich nâhere Ausführungen hierzu. 
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2.3 	Es verbleibt daher zu prüfen, ob das beanspruchte 
Verfahren auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. 

	

2.4 	Nach Auffassung der BeschwerdefUhrerin stelit Druck- 
schrift (6) den nàchsten Stand der Technik dar. Diese 
Auffassung wird von der Kamrner nur insoweit geteilt, als 
in Druckschrift (6) ein Verfahren zur Herstellung von 
Alkoxychiorsilanen durch Veresterung der entsprechenden 
Chiorsilane mit Aikoholen, bei dein der dabei entstehende 
Chiorwasserstoff ebenso wie beiin anineidungsgemä8en 
Verfahren nicht entfernt wird, als bekannt bezeichnet wird 
(vgi. Spaite 1, Zeilen 42 bis 67). Dieses ältere Verfahren 
ist nach Uberzeugung der Kainmer der nàchste Stand der 
Technik, denn bei dein im Patentanspruch der Druck- 
schrift (6) beschriebenen Verfahren wird unter erheblichem 
apparativem Aufwand der bei der Reaktion entstehende 
Chiorwasserstoff entfernt. Diese Entwickiungsrichtung wird 
jedoch vorn anmeldurigsgemä8eri Verfahren wieder verlassen. 

	

2.5 	Gegenüber dern nächsten Stand der Technik soil anineldungs- 
gernäB die technische Aufgabe un wesentlichen darin gesehen 
werden, ein Verfahren zur Herstellung von Alkoxysilanen 
vorzuschlagen, das die Alkoxysilane in reinerer Form 
liefert (siehe EP-A-250 823, S. 1, Z. 21). 

Diese technische Aufgabe kann jedoch der Beurteilungder 
erfinderischen Tatigkeit nicht zugrunde gelegt werden, da 
nicht giaubhaft ist, daB sie für die tJmsetzung aller in 
Anspruch 1 genannten Ausgangsstoffe gelöst wurde (vgl. 
T 20/81, ABa.. 1982, 217). 

Die geltendgemachte Verbesserung spielt nämlich nach den 
Beispielen der Anrneldung und den eingereichten weiteren 
Versuchsberichten riur bei der Umsetzung der Monoalkyl-
trichiorsilane zu den entsprechenden Monoalkylmonoalkoxy- 
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dichiorsilarien eine Rolie. Es ergibt sich jedoch z. B. aus 
Beispiel 6 der Druckschrift (6), daB die vom ge].tenden 
Anspruch 1 der Anineidung ebenfails uinfaBte Unisetzung von 
Isobutyltrichiorsilan mit 2 Mo]. Methanol auch in 
Abwesenheit des anineldurigsgemàBen Katalysatorsysteins mit 
90 % Ausbeute Isobutyidimethoxychiorsilan liefert. Die 
Beschwerdeführerin hat nicht glaubhaft geinacht, daB mit 
dem anmeidungsgeinâBen Verfahren noch weniger Nebenprodukte 
erhalten werden. 

AuBerdem uinfaBt das beanspruchte Verfahren nicht nur die 
Herstellung der offensichtiich bevorzugten Aikoxydich].or-
silane (vgl. insbesondere die Beispiele 1 bis 11), sondern 
liefert auch Produktgemische, die erhebliche Mengen an 
Nebenprodukten enthalten (siehe Beispiele 16 und 17). 

2.6 	Die bei der Beurteilung der erfinderischeri Tátigkeit 
zugrundezulegende Aufgabe kann jedoch darin gesehen 
werden, ein alternatives Verfahren zur Herstellung der 
Alkoxychlorsi].arien vorzuschlagen. 

Zur Lösung dieser Aufgabe werden die in Anspruch 1 
angegebenen MaBnahinen vorgeschiagen. Diese beinhalten im 
wesentlichen die Verwendung eines Katalysatorsysteins, das 
aus Chiorwasserstoff und eineni Ainin, einer Sulfonsäure 
oder Schwefelsäure als Cokatalysator besteht, wobei der 
Cokatalysator in Mengen unter deni fünften molaren Teil, 
bezogen auf das verwendete Chlorsilan, eingesetzt wird. 

Es ist nun zu untersuchen, ob der Stand der Technik dein 
Fachmann Anregungen bot, mm Hinblick auf die Lósung dieser 
Aufgabe das beanspruchte Verfahren in Betracht zu ziehen. 

2.7 	Nach Auffassung der Beschwerdeführerin soil dies schon 
deshaib nicht der Fall gewesen sein, weii Druckschrift (6) 
den Fachniann davon abgehalten habe, eine Uxnsetzung in 
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Gegenwart von Chiorwasserstoff uberhaupt in Erwãgung ZU 

ziehen. Die Kaininer teilt diese Auffassung nicht. In dieser 
Druckschrift wird zwar angegeben (vgl. Spalte 1, Zeilen 42 
bis 50), daB bei der Herstellung von Alkoxychiorsilanen 
durch Veresterung der entsprechenden Chiorsilane mit 
Alkoholen mit 1 bis 11 C-Atomen ohne Abtrennung des 
entsteheriden Chiorwasserstoffs Schwierigkeiten auftreten, 
weil der Chiorwasserstoff zu Nebenreaktionen führen kann, 
nàmlich 

zu der Zuruckbildung der Alkoxygruppe zu Alkohol und 
Chlorsilan, 

zu der Spaltung der Hydrogensilanbindung und 

(C) ZU der Urnsetzung von den eingesetzten Alkoholen zu 
Chioralkaneri und Wasser, das seinerseits die Chior-
silane und Alkoxysilane hydrolysierend angreife (vgl. 
Spalte 1, Zeilen 51 bis 66). 

Die unter (a) angegebene Zuruckbildurig der Alkoxygruppe 
brauchte der Fachinann un vorliegenden Verfahren jedoch 
nicht zu befürchten, well z. B. aus Druckschrift (4a) 
bereits hervorglng, daB die Stabilitàt von Alkyl-
alkoxychiorsilarien wesentlich gröBer ist als diejenige der 
Alkoxychiorsilarie (vgl. S. 32, 1. Absatz ). 

Auch die unter (b) angegebene Nebenreaktion spielt un 
beanspruchten Verfabren keine Rolle, weil die Ausgangs-
verbindungen keine H-Si-Bindung enthalten. 

Die unter (c) angegebenen Nebenreaktionen hängen printar 
von der Art der eingesetzten Alkohole ab und spielen bei 
der Urrisetzung von priinären Alkoholen, wie Ethanol, keine 
Rolle (vgl. Druckschrift (1), Spalte 1, Zeilen 33 bis 
37). Soweit diese Nebenreaktionen hier dennoch eintreten, 
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werden sie einfach in Kauf genomrnen, da keinerlei 
Vorkehrungen zu ihrer Verineidung getroffen werden. 

Daraus láBt sich ableiten, daB der Erfoig des 
beanspruchten Verfahrens trotz der Anwesenheit des Chior-
wasserstoffs zumindest bei der Reaktion eines Alkyl-
chlorsilans mit einem primären Alkohol erwartet werden 
konnte. 

2.8 	Weiterhin ist es bekannt, bei der Verwendung von 
Alkoho].en, die leichter als die primáren Alkohole mit 
Chiorwasserstoff Chioralkane bilden, tertiäre Amine als 
BC1-Acceptor zu verwenden (vgl. z. B. Druckschrift (1), 
Spalte 1, Zeilen 38 bis 54, und Spalte 5, Zei].en 1 bis 21, 
Druckschrift (2), Seite 2, letzter Satz bis Seite 3, 
Zeile 9, und Druckschrift (4), Seite 1096, Zeilen 2 bis 
4). Die tertiàren Amine werden dabei bevorzugt in etwa 
ãquimolaren Mengen verwendet (vgl. Druckschrift (1), die 
Tabelle in Spalte 4, Druckschrift (2), Seite 3, linke 
Spalte, der zweite Satz des letzten Absatzes, und 
Druckschrift (4), Seite 1097, Tabelle 3). 

Nach tiberzeugung der Kaininer war es daher für den Fachmann 
ersichtlich, daB tertiäre Amine keinen negativen EinfluJ3 
auf die Uinsetzung der Alkyichiorsilane mit Alkoholen 
haben. Der Fachmann konnte also erwarten, daB diese 
Uxnsetzung mit Erfoig auch in Anwesenheit geringerer Amin-
Mengen durchgeführt werden konnte. 

2.9 	Somit beruht die anmeldungsgeinâBe Lósung der Aufgabe, em 
alternatives Verfahren zur Herstellung der beanspruchten 
Alkoxychlorsilane gemàB den in Anspruch 1 angegebenen 
MaBnahmen vorzuschlagen, nicht auf erfinderischer 
Tàtigkeit. 

Dem Hauptantrag konnte daher nicht stattgegeben werden. 
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3. 
Hilfsantrag I 

	

3.1 	Anspruch 1 gemàf3 diesein Antrag betrif ft nur noch em 
Verfahren zur Herstellung von Dichlormonoalkoxyxnonoalkyl-
silanen, die offensichtlich die bevorzugten Produkte des 
ursprünglich beanspruchten Verfahrens sind (vgl. die 
Beispiele). Gegen die Fassung der Patentansprüche bestehen 
daher keine Bedenken un Hinblick auf Artikel 123 (2) EPU. 

	

3.2 	Wie mi Falle des Hauptantrags bestehen ebenfalls keine 
Bedenken bezüglich der Neuheit des beanspruchten 
Verfahrens. 

	

3.3 	Es ist nun zu prüfen, ob das Verfahren nach Anspruch 1 
dieses Hilfsantrags auf einer erfinderischen Tàtigkeit 
beruht. 

3.3.1 Lii Hinblick auf die Einschrànkung des Verfahrens auf die 
Herstellung von Alkylalkoxydichiorsilanen stellen die 
Druckschriften (4) bzw. (4a), die als einzige der 
Entgegenhaltungen die Herstellung soicher Verbindungen 
beschreiben, den nächsten Stand der Technik dar. 

Diese Druckschriften beschreiben unter anderein die 
Herstellung von Isopropoxy-Inethyl-dichlorsilan durch 
Uunsetzung von Methyltrichiorsilan mit einer äquivalenten 
Menge Isopropylalkohol bei gleichzeitigemn Vertreiben des 
gebildeten Chiorwasserstoffs mnittels eines N2-Stroitis (vgl. 
(4), Seite 1095, erster Absatz). Das Produktverhältnis 
Dichiorsilan zu Monochiorsilan betràgt etwa 1,9:1 (vgl. 
Tabelle 3, auf Seite 1097). 

3.3.2 Deungegenuber bestand die Aufgabe, Alkylalkoxydichlorsilan-
verbindungen der Forunel R 1 Si(0R2 )C12 in hdheren Ausbeuten 
zu erhalten und gleichzeitig die Bildung der 
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entsprechenden Monochiorverbindungen zu unterdrücken (vgl. 

auch Seite 1, Zeilen 21 bis 30 der Anineldung). 

3.3.3 Zur Lôsung dieser Aufgabe wird das Verfahren nach 

Anspruch 1 vorgesch].agen, das im wesentlichen dadurch 

gekennzeichnet ist, daB man bestimmte A].kyltrichlorsilane, 

gegebenenfal].s im Gemisch mit geeigneten Alkylpolyalkoxy-

silanen, in Gegenwart eines Katalysatorsystems umsetzt, 
das aus Chlorwasserstoff, der bei der Reaktion entsteht 

bzw. zugegeben wird, und Aininen, Schwefelsäure oder 

Sulfonsäuren als Cokatalysator besteht, wobei der 

Cokatalysator in Mengen unter dent fünften molaren Teil, 
bezogen auf das verwendete Chiorsilan, eingesetzt wird. 

3.3.4 Aufgrund der Angaben in den Beispielen der Patentannteldung 

und in den un Beschwerdeverfahren eingereichten Versuchs-
berichten ist glaubhaft, daB die bestehende Aufgabe mit 

dent vorgeschlagenen Verfahren, das nur noch die Umsetzung 
einer eng definierten Gruppe von Ausgangsstoffen betrifft, 

auch gelost wird. Beispiel 1 (Vergleichsbeispiel) der 

Patentanmneldung zeigt nämnlich eine Ausbeute von 393 % an 

Ethoxy-mnethyl -dichi ors i lan und ein Dichi ors i lan/Monochi or- 

silan-Produktverhàltnis von etwa 1,2:1, während nach 
Beispiel 2 durch die Verwendung von Triethylamin als 

Cokatalysator eine Ausbeute von 82,0 % a Ethoxy-methyl-
dichiorsilan und ein Dichlorsilan/Monochlorsilan- 

Produktverhältnis von etwa 15:1 erhalten wird. Die 
Beispiele 10 und 11 in der Patentanmeldung zeigen eben-

falls eine deutliche Verbesserung der Ausbeuten durch die 

Verwendung von Perfluorbutansulfonsàure bzw. Chlor-

schwefelsäure. Die überreichten Versuchsberichte belegen 

auch den erfoigreichert Einsatz von Pyridin als 
Cokatalysator und enthalten u. a. ein Beispiel für die 
Symnproportionierung eines Gemnisches von Ethoxy-mnethy].-

dichiorsilan und Diethoxy-mnethyl-chlorSilan in einemn 

Verhältnis von 1:1 mit Methyltrichlorsilan, wobei in 
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Anwesenheit von Triethylainin ein Dichlor/Monoch].or-
Produktverhältnis von etwa 20:1 erreicht wird und ohne den 
Cokatalysator dieses Verhàltnis nur auf etwa 1,2:1 
ansteigt. Daraus ergibt sich, daI3 der eingesetzte 
Cokatalysator eine Gleichgewichtseinstel].ung zwischen den 
zunàchst un Reaktionsgeutisch vorliegenden Produkten mit 
unterschiedlichexn Alkoxy/Chlor-Verhältnis bewirkt, das für 
die hier in Betracht komnmnenden Produkte auf der Seite der 
Alkylalkoxydichiorsilane liegt. 

3.3.5 Nach tJberzeugung der Kamniner bot der Stand der Technik dem 
Fachmnann keine Anregungen, un Hinblick auf die zu lösende 
Aufgabe das beanspruchte Verfahren in Betracht zu ziehen. 

Druckschrift (4) beschreibt, wieoben angegeben, die 
Umnsetzung von Methyltrichiorsilari mit Isopropylalkohol zu 
einer Mischung aus Isopropoxy-inethyl-dichiorsilan und 
Diisopropoxy-mnethyl-chlorsilan. Die letztgenannte Mono- 
chiorverbindung wird dabei in relativ groBen Mengen 
erhalten. Weiterhin offenbart dieseDruckschrift, daB die 
Verwendung einer àquimolaren Menge Pyridin zum Abfangen 
des Chiorwasserstoffs in einern Ansatz zur Herstellung von 
tert. Butoxy-mnethyl-dichlorsilan nicht wesentlich höhere 
Ausbeuten erbrachte (vgl. Seite 1096, erster Absatz und 
Seite 1097, Tabelle 3). 

Aus dieser Druckschrift entninirnt der Fachmann daher nur, 
daB es zweckrnàBig 1st, den be! der Reaktion entstehenden 
Chiorwasserstoff abzutrennen und daB die Abtrennung des 
Chiorwasserstoffs mnittels äquiinolarer Mengen Pyridin statt 
eines N2-Stroxns nur eine geringfügig hóhere Ausbeute 
erbringt. Es bestand daher, nach Uberzeugung der Kamnzner, 
für den Fachmann kein Grund zu der Erwartung, daB durch 
die Verwendung der beanspruchten geringen Mengen eines 
Ainins oder eines der anderen beanspruchten Cokatalysato-
ren, wobei der Chiorwasserstoff un wesent].ichen nicht 
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abgetrennt wird, die Ausbeute an Alkylalkoxydichiorsilan 
bzw. das Dichlor/Monochlor-Produktverhàltnis betràchtlich 
erhôht wurde. 

Die DrUckschriften (1) und (2) beschreiben ebenfalls nur 
die Verwendung von in etwa áquiino].aren Mengen an Aininen 
zum Abfangen des Chiorwasserstoffs (vg].. Druckschrift (1), 
die Tabelle in Spalte 4 und Druckschrift (2), Seite 3, 
linke Spalte, der zweite Satz des letzten Absatzes). Auch 
aus den übrigen im Recherchenbericht genannten Druck- 
schriften 1àl3t sich nicht ableiten, daB man mit den 
beanspruchten Mengen an Cokatalysator die oben angegebene 
Verbesserung erreichen könnte. 

3.3.6 Die Losung der bestehenden Aufgabe, insbesondere die 
Verbesserung der Ausbeute an Alkylalkoxydichior-
verbindungen, durch die beanspruchten MaBnahmen war daher 
für den Fachinann nicht naheliegend. Die Gegenstände des 
Anspruchs 1 und der darauf rückbezogenen Ansprüche 2 bis 4 
beruhen soiiit auf erfinderischer Tätigkeit. 

Die Beschreibung ist den geltenden Ansprüchen angepaSt 
worden, so daB die vorliegenden Unterlagen der Patent- 
erteilung zugrunde gelegt werden können. Soweit noch 
geringfugige Korrekturen der Tinter].agen erforderlich gem 
soilten, z. B. die Streichung von "oder SiC14" auf S. 3, 
Zeile 1, kännen diese von der Prüfungsabteilung durch-
gefuhrt werden. 

4. 	Nachdem dem ersten Hilfsantrag stattgegeben werden konnte, 
erübrigt sich das Eingehen auf den 2. Hilfsantrag. 
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Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Der Hauptantrag wird zurückgewiesen. 

Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit 

der Auflage, ein Patent gestützt auf den Hilfsantrag I zu 

erteilen. 

Der Geschàftsstellenbeaintin: 	Der Vorsitzende: 

R. Spangenberg 
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